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-   E   N   T   W   U   R   F   - 

Verordnung 

der Kreisfreien Stadt Chemnitz zur Festsetzung des 

Landschaftsschutzgebietes „Chemnitzaue, Draisdorfer Feldflur, Schützwald und Umge-

bung" 

vom ..... 2024 

Auf der Grundlage der §§ 22 und 26 des Gesetzes über Naturschutz und Landschafts-

pflege (Bundesnaturschutzgesetz) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch 

Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 geändert worden ist, in Verbindung mit § 13 

Absatz 1 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege im Freistaat Sachsen 

(Sächsisches Naturschutzgesetz) vom 6. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 451), das zuletzt durch 

Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 705) geändert worden ist, so-

wie § 3 Absatz 1 Bundesnaturschutzgesetz in Verbindung mit § 46 Absatz 1 Nummer 3 und 

§ 48 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Sächsisches Naturschutzgesetz, wird verordnet:  

§ 1 

Festsetzung als Schutzgebiet 

(1) Die in § 2 näher bezeichneten Flächen auf dem Gebiet der Kreisfreien Stadt Chemnitz 

der Gemarkungen Wittgensdorf und Draisdorf werden als Landschaftsschutzgebiet 

festgesetzt.  

(2) Das Landschaftsschutzgebiet führt die Bezeichnung „Chemnitzaue, Draisdorfer Feld-

flur, Schützwald und Umgebung". 

§ 2 

Schutzgegenstand 

(1) Das Landschaftsschutzgebiet hat eine Größe von ca. 171 Hektar. 

(2) Das Landschaftsschutzgebiet wird im Wesentlichen wie folgt begrenzt: 

1. Im Norden bildet die Stadtgrenze die Grenze des Schutzgebietes. 

2. Im nordwestlichen Teil des Schutzgebietes verläuft die Grenze über die westliche 

Grenze des Schützwaldes, entlang des Querweges, Richtung Ortslage Wittgensdorf bis 

zu deren Bebauungsgrenze. Östlich des Wiesengrundes verläuft die Grenze weiter am 

Nordrand der Wohnbebauung nach Osten und dann weiter Richtung Schützwald im 

Norden.  

3. Den Schützwald einschließend verläuft die nordöstliche Grenze entlang der Stadt-

grenze nach Süden Richtung Chemnitztalstraße (B 107). Der Bereich der Chemnitz-

Aue liegt im Schutzgebiet, zwei in diesem Bereich liegende Kleingartenanlagen sowie 

die Bundesstraße B 107 liegen außerhalb der Schutzgebietsgrenze. 
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4. Im südöstlichen Teil des Schutzgebietes wendet sich die Gebietsgrenze südlich der 

Einmündung Untere Hauptstraße mit der Stadtgrenze nach Osten, bis sie auf den 

"Draisdorfer Weg" trifft. Diese kleine Straße liegt außerhalb des Landschaftsschutzge-

bietes und begrenzt dieses nach Südosten. Am nördlichen Rand der Ortslage Draisdorf 

biegt die Grenze des Schutzgebietes nach Nordwesten ab und folgt dann der Grenze 

des Flächennaturdenkmales "Amphibolitlinse Draisdorf" bis zur Bundesstraße B 107. 

Die Grenze verläuft weiter entlang des östlichen Randes der Bundesstraße B 107 nach 

Norden bis etwa auf Höhe der Unterquerung des Baches von den Draisdorfer Teichen. 

Hier wird die Bundesstraße von der Landschaftsschutzgebietsgrenze gequert. 

5. Im mittleren Bereich des Schutzgebietes verläuft die Grenze entlang des Baches von 

den Draisdorfer Teichen bis zur Mündung in die Chemnitz. Hier quert die Grenze den 

Fluss und verläuft am westlichen Ufer der Chemnitz nach Süden. Am Wittgensdorfer 

Bach schwenkt die Grenze dann nach Westen an den östlichen Rand des Chemnitztal-

radweges und verläuft diesem folgend nach Norden. Der ungefähren Grenze des Na-

turschutzgebietes „Chemnitzaue bei Draisdorf“ nach Norden weiter folgend werden 

eine Garten-, eine Kläranlage sowie der Bereich des Bebauungsplanes Nr. 22/02 „Orts-

eingang Wittgensdorf, Untere Hauptstraße“ ausgegrenzt. Nach Querung der Unteren 

Hauptstraße verläuft die Grenze am Rand einer Gartenanlage entlang nach Norden 

und biegt im Bereich der Nordspitze der Gartenanlage zum Schützwald im Westen ab. 

(3) Die Grenzen des Landschaftsschutzgebietes sind in einer Übersichtskarte der Stadtverwal-

tung Chemnitz, Umweltamt, vom … 2023 (Anlage 1) im Maßstab 1:11.000 und in einer Flur-

karte (Auszug aus der Digitalen Stadtgrundkarte) der Stadt Chemnitz, Vermessungsamt, 

vom ... 2023 im Maßstab 1:3.000 (Anlage 2) dargestellt. Der Grenzverlauf ist rot eingetra-

gen. Maßgebend für den Grenzverlauf ist die Linienaußenkante in den Flurkarten. Die Kar-

ten sind Bestandteil dieser Verordnung.  

(4) Teile des Landschaftsschutzgebietes sind Bestandteil eines Gebietes von gemeinschaftli-

cher Bedeutung gemäß Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung 

der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Fauna-Flora-Ha-

bitat-Richtlinie) (ABl. L 206 vom 22. Juli 1992, S. 7), zuletzt geändert durch die Richtlinie 

2006/105/EG (ABl. L 363 vom 20. November 2006, S. 368), mit der Bezeichnung „Chem-

nitztal“ (FFH-Gebiet EU-Nummer DE 5042-301), bestimmt durch Verordnung der Landesdi-

rektion Chemnitz zur Bestimmung des Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung „Chem-

nitztal“ vom 26. Januar 2011 (SächsABl. SDr. 2011 Nr. 2, S. 147). 

(5) Im Landschaftsschutzgebiet befinden sich außerdem Teilflächen der Naturschutzgebiete 

„Am Schusterstein“ und „Chemnitzaue bei Draisdorf“ sowie die Flächennaturdenkmäler 

„Amphibolitlinse Draisdorf“, „Draisdorfer Teiche“ und „Ehemaliger Kalkbruch Draisdorf“.  

(6) Soweit für Teilflächen des Gebietes besondere naturschutzrechtliche Vorschriften bestehen, 

bleiben diese durch die Bestimmungen dieser Verordnung unberührt. 

§ 3 

Schutzzweck 

(1) Schutzzweck ist die Erhaltung, die Entwicklung und die Wiederherstellung der Leistungs- 

und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und der Regenerationsfähigkeit und nachhalti-

gen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter eines Landschaftausschnittes des Mulde-Lösshügel-

landes und des angrenzenden Randbereiches des Erzgebirgsbeckens.  
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Das Landschaftsschutzgebiet ist geprägt durch die Chemnitzaue und die beiderseits anstei-

genden, plateauartigen Hügelflächen mit dem Waldkomplex Schützwald und offener Agrar-

landschaft auf der Wittgensdorfer Flur sowie einer reich gegliederten, vielfältigen Kultur-

landschaft auf der Draisdorfer Flur.  

Das Schutzgebiet ist für den Erhalt und den Schutz bedrohter wild lebenden Tier- und 

Pflanzenarten einschließlich ihrer Lebensstätten, den Biotopverbund und die Bewahrung 

der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft sowie die landschaftsbezogene und na-

turverträgliche Erholung von überregionaler Bedeutung. 

(2) Schutzzweck ist insbesondere: 

1. die Erhaltung, Pflege und Wiederherstellung der gebietsprägenden Landschafts-be-

standteile des Offenlandes wie Einzelbäume, Gehölzgruppen, Feld- und Ufergehölze, 

Hecken und Feldraine sowie Baumreihen; 

2. die Erhaltung, Pflege und Wiederherstellung der ökologisch wertvollen Biotoptypen wie 

Felsbildungen, Schlucht- und Blockschuttwälder, der Buchen- und Eichen-Hainbuchen-

wälder, Quellen und Quellbereiche, Weiden- und Auengebüsche, Ufer- und Hochstau-

denfluren, natürlichen und naturnahen Fließ- und Stillgewässer sowie der in der Chem-

nitz natürlich entstehenden Kies- und Schotterflächen, extensiv bewirtschafteter oder 

gepflegter Grünlandflächen sowie Streuobstwiesen; 

3. die Erhaltung und Entwicklung der Lebensraum- und Biotopverbundfunktion, der ökolo-

gischen Durchgängigkeit und Unzerschnittenheit der naturnahen und weniger intensiv 

bewirtschafteten Flächen im Offenland und in Waldgebieten, gewässerbegleitend ent-

lang der Chemnitzaue sowie der Bachläufe und entlang der Baumreihen sowie Feldhe-

cken; 

4. die Erhaltung und Entwicklung von Fauna-Flora-Habitat-Lebensraumtypen nach An-

hang I der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, insbesondere der Lebensraumtypen Fließge-

wässer mit Unterwasservegetation, Flachland-Mähwiesen, Hainsimsen-Buchenwälder 

und Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder; 

5. die Bewahrung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der ge-

bietseigenen Populationen der Tier- und Pflanzenarten nach Anhang II und IV der 

Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie und des Anhang I der Vogelschutzrichtlinie einschließlich 

ihrer für Fortpflanzung, Nahrungssuche, Wanderung und Überwinterung wichtigen Le-

bensräume unter besonderer Berücksichtigung von Maßnahmen, die der Erhaltung des 

inneren und äußeren Zusammenhangs des Europäischen Schutzgebietsnetzwerkes 

Natura 2000 dienen (Erhaltung der inneren und äußeren Kohärenz);  

6. der Schutz und die Erhaltung von Lebensräumen und Vermehrungsstätten der wildle-

benden Tiere und einheimischen Pflanzen, insbesondere der geschützten und in ihrem 

Bestand gefährdeten Arten (Rote Liste-Arten) einschließlich ihrer Lebensgemeinschaf-

ten als Teil des Naturhaushaltes und der Landschaftsausstattung in ihrer natürlichen 

und kulturhistorisch gewachsenen Artenvielfalt; 

7. die Erhaltung der vorhandenen und das Landschaftsbild prägenden Waldbestände, ins-

besondere entlang der Steilhänge mit Förderung heimischer Baumarten der Schlucht- 

und Blockschuttwälder sowie der Eichen-Hainbuchenwälder und auf den Hanglagen mit 

Förderung der Baumarten der Buchen(misch)wälder und der Eichen-Hainbuchenwäl-

der, Überführung naturferner Nadelholzbestände in naturnahe Waldgesellschaften unter 

Berücksichtigung der standörtlichen und klimatischen Bedingungen; 
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8. die nachhaltige Bewirtschaftung ackerbaulich genutzter Flächen zur Sicherung des 

ökologischen und landschaftsästhetischen Wertes sowie für den Schutz des Bodens 

und Grundwassers durch den Erhalt und die Entwicklung von Verbundelementen wie 

Feldhecken, Gehölzstrukturen, Brachestreifen und -flächen;  

 

9. die Sicherung und Stärkung der Pufferfunktion von Wald- und extensiv bewirtschafteten 

Offenlandbereichen für die im Landschaftsschutzgebiet befindlichen, ökologisch wert-

vollen, gefährdeten und teils besonders geschützten Biotope und Schutzgebiete durch 

biotopgerechte Flächennutzungen sowie Vermeidung schädigender Einflüsse auf den 

Naturhaushalt, die Naturausstattung und die naturnahe Landschaft dieser Schutzge-

biete und Biotope in deren Umgebung; 

10. die Erhaltung der gebietstypischen, kulturhistorischen Landschaftselemente insbeson-

dere der Baumreihen und Obstwiesen sowie unbefestigter Feld- und Hohlwege; 

11. die landschaftsangepasste Ausführung aller landschaftsgestaltenden und -verändern-

den Maßnahmen unter Wahrung der besonderen Eigenart, Schönheit sowie des beson-

deren Erlebnis- und Erholungswertes der Landschaft und 

12. die Sicherung und Entwicklung des Gesamtgebietes für eine landschaftsbezogene und 

naturverträgliche Erholungs- und Freizeitnutzung sowie für den Naturgenuss mit der 

vorhandenen Naturausstattung und durch eine räumliche und zeitliche Lenkung der 

touristischen Interessen und Aktivitäten. 

§ 4 

Verbote 

(1) Im Landschaftsschutzgebiet sind alle Handlungen verboten, die den Charakter des Gebie-

tes verändern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen, insbesondere, wenn 

dadurch 

1. der Naturhaushalt geschädigt; 

2. die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter nachhaltig gestört; 

3. eine durch diese Verordnung geschützte Flächennutzung auf Dauer geändert; 

4. das Landschaftsbild oder die Vielfalt, Eigenart oder Schönheit der Landschaft nachhal-

tig beeinträchtigt oder 

5. der besondere Erholungswert der Landschaft oder der Naturgenuss beeinträchtigt wird. 

(2) Zur Erhaltung des Gebietscharakters und Realisierung des Schutzzweckes ist insbeson-

dere verboten: 

1. die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung baulicher Anlagen im Sinne der 

Sächsischen Bauordnung in der jeweils geltenden Fassung;  

2. Lebensstätten wildwachsender Pflanzen und wildlebender Tiere sowie landschaftsprä-

gende Bestandteile wie Einzelbäume, Gehölzgruppen, Feld- und Ufergehölze, Hecken 

und Feldraine, Baumreihen und Alleen zu zerstören, zu beschädigen oder erheblich zu 

beeinträchtigen; 

3. die freie Landschaft außerhalb der ausgewiesenen Verkehrs- und Betriebswege mit 

Krafträdern aller Art oder mit sonstigen motorbetriebenen Fahrzeugen zu Zwecken von 

Freizeit und Erholung zu befahren sowie Heißluftballons zu starten; 

4. die Beschädigung, Entfernung oder Zerstörung von amtlich aufgestellten Kennzeichen 
zur Sichtbarmachung der Schutzgebietsgrenze.  
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§ 5 

Erlaubnisvorbehalte 

(1) Handlungen, die den Charakter des Gebietes verändern oder dem besonderen Schutz-

zweck zuwiderlaufen können, bedürfen der vorherigen schriftlichen Erlaubnis der unteren 

Naturschutzbehörde. 

(2) Der Erlaubnis bedürfen insbesondere folgende Handlungen: 

1. die Errichtung permanenter Einfriedungen und Absperrungen soweit sie nicht § 6 Num-

mer 6 entsprechen; 

2. die Veränderung und Erneuerung bestehender ober- oder unterirdischer Leitungen ein-

schließlich ihrer Trassenführung außerhalb von Straßen und Wegen; 

3. die Anlage oder Veränderung von Straßen, Wegen, Plätzen oder sonstigen Verkehrsan-

lagen; 

4. Abbau, Entnahme oder Einbringen von Steinen, Kies, Sand, Lehm oder anderen Boden-

bestandteilen oder die Veränderung der Bodengestalt auf andere Weise; 

5. die Lagerung oder das Einbringen von Abfällen oder sonstige Materialien und Gegen-

ständen, Stoffen, Mitteln oder Chemikalien; 

6. die Anlage oder Veränderung von Stätten für Sport und Spiel, einschließlich Motor- oder 

Reitsportanlagen; 

7. der Betrieb motorisierter Flugkörper wie Flugzeugmodelle oder Drohnen zu Freizeitzwe-

cken, auch wenn dies einer luftfahrtrechtlichen Zulassung nicht bedarf, die Ausübung 

von Wassermodellsport; 

8. das Aufstellen von Wohnwagen, Verkaufsständen oder anderer mobiler Unterkünfte au-

ßerhalb behördlich zugelassener Flächen; das Zelten und Lagern sowie das Durchfüh-

ren von Lagerfeuern oder das Grillen außerhalb von Wohn-, Freizeit- oder Gewerbe-

grundstücken; 

9. das Aufstellen oder Anbringen von Plakaten, Automaten, Bild- und Schrifttafeln mit Aus-

nahme behördlich angeordneter oder zugelassener Beschilderungen; 

10. das Anbringen von Wegweisern und -markierungen, die geeignet sind, die Erholungsnut-

zung räumlich zu lenken oder die Anlage von Rast- und Aussichtspunkten oder das Auf-

stellen von Bänken oder Kunst in der Landschaft; 

11. die Durchführung von Freizeit- oder Sportveranstaltungen, die mit erheblichen Lärm ver-

bunden sind, auf andere Weise den Naturgenuss stören oder den Naturhaushalt oder 

das Landschaftsbild beeinträchtigen; 

12. das Benutzen von Gewässern (Grund- und Oberflächenwasser), welches einer wasser-

rechtlichen Erlaubnis bedarf; 

13. Entwässerungs- oder andere Maßnahmen, die den Wasserhaushalt des Gebiets verän-

dern oder beeinträchtigen können, einschließlich der Neuanlage von Meliorationsanla-

gen;  

14. der Umbruch von Dauergrünland oder die Intensivierung von Landwirtschaftsflächen 

durch Ausbringung gentechnisch veränderter Organismen;  

15. die Erstaufforstung, Umwandlung von Wald, Anlage von Weihnachtsbaumkulturen, die 

Anlage von Kleingärten oder Tiergehegen oder die wesentliche Änderung der Bodennut-

zung auf andere Weise. 
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(3) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn die Handlung Wirkungen der in § 4 Absatz 1 genannten 

Art nicht zur Folge hat oder solche Wirkungen durch Nebenbestimmungen abgewendet 

werden können. Sie kann mit Auflagen, unter Bedingungen, befristet oder widerruflich erteilt 

werden, wenn dadurch erreicht wird, dass die Wirkungen der Handlung dem Schutzzweck 

nur unwesentlich zuwiderlaufen. 

(4) Die Erlaubnis wird durch eine nach anderen Vorschriften erforderliche Gestattung ersetzt, 

wenn diese im Einvernehmen mit der unteren Naturschutzbehörde ergangen ist. 

§ 6 

Zulässige Handlungen 

Abweichend von den §§ 4 und 5 sind zulässig: 

1. die nachhaltige landwirtschaftliche Bodennutzung nach den Grundsätzen der guten 

fachlichen Praxis gemäß § 5 Absatz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes mit Ausnahme 

des Umbruchs von Dauergrünland (§ 5 Absatz 2 Nummer 14) sowie Eingriffe in Land-

schaftsbestandteile (§ 4 Absatz 2 Nummer 2); 

2. die ordnungsgemäße forstwirtschaftliche Bodennutzung entsprechend des Waldgeset-

zes für den Freistaat Sachsen in der jeweils gültigen Fassung, ausgenommen Waldum-

wandlungen (§ 5 Absatz 2 Nummer 15); 

3. die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd entsprechend des Bundesjagdgesetzes in 

der jeweils gültigen Fassung, soweit dabei bleifreie Munition verwendet wird, und die 

die ordnungsgemäße Ausübung der Fischerei entsprechend des Fischereigesetzes für 

den Freistaat Sachsen in der jeweils gültigen Fassung; 

4. die Durchführung von Schutz-, Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen sowie wissenschaft-

liche Erhebungen auf Anweisung oder mit Genehmigung der Naturschutz- oder Fach-

behörden; 

5. die ordnungsgemäße Unterhaltung einschließlich der Verkehrssicherung und Instand-

setzung rechtmäßig bestehender Einrichtungen, insbesondere der Straßen, Wege und 

Plätze sowie der bestehenden Anlagen für die Energie-, Wasserver- und -entsorgung, 

den öffentlichen Personennahverkehr und das Fernmeldewesen sowie Maßnahmen 

der unmittelbaren Gefahrenabwehr; 

6. temporäre Schutzzäune an Verkehrswegen sowie temporäre Weidezäune und Zäune 

zum Schutz von Forst-, Obst- und Sonderkulturen; 

7. die Durchführung von Aufgaben nach dem Gesetz über das amtliche Vermessungswe-

sen und das Liegenschaftskataster; 

8. die von der Unteren Naturschutzbehörde vorgenommenen oder sonstige behördlich an-

geordneten Beschilderungen. 

§ 7 

Grundzüge der Pflege und Entwicklung 

(1) Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die der Verwirklichung des Schutzzweckes 

dienen, insbesondere Wiesenmahd, Heckenpflege, Gehölzlichtung, Gewässerrenaturie-

rung, Teichentschlämmung, können von der unteren Naturschutzbehörde durch Einzelan-

ordnung oder einen Pflege- und Entwicklungsplan festgelegt werden. 
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(2) Eigentümer und Nutzungsberechtigte sind nicht zur Durchführung von Maßnahmen nach 

Absatz 1 verpflichtet. Die Duldungspflichten gemäß § 65 Bundesnaturschutzgesetz und     

§ 13 Absatz 5 Sächsisches Naturschutzgesetz bleiben davon unberührt. 

§ 8 

Befreiungen 

Für Handlungen, die nach dieser Verordnung verboten sind, kann die untere Naturschutzbe-

hörde nach Maßgabe des § 67 Bundesnaturschutzgesetz auf Antrag Befreiung gewähren. 

Die Befreiung kann mit Nebenbestimmungen versehen werden, insbesondere wenn dadurch 

die Vereinbarkeit mit dem Schutzzweck erreicht wird. 

§ 9 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig gemäß § 69 Abs. 7 Bundesnaturschutzgesetz in Verbindung mit § 49 

Absatz 1 Nr. 1 Sächsisches Naturschutzgesetz handelt, wer ohne dass eine zulässige 

Handlung nach § 6 oder eine Befreiung nach § 8 vorliegt, in dem Landschaftsschutzge-

biet vorsätzlich oder fahrlässig 

 

1. entgegen § 4 Absatz 1 Nummer 1 den Naturhaushalt schädigt; 

2. entgegen § 4 Absatz 1 Nummer 2 die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter nachhaltig stört; 

3. entgegen § 4 Absatz 1 Nummer 3 eine durch diese Verordnung geschützte Flächennut-

zung auf Dauer ändert; 

4. entgegen § 4 Absatz 1 Nummer 4 das Landschaftsbild oder die Vielfalt, Eigenart oder 

Schönheit der Landschaft nachhaltig beeinträchtigt; 

5. entgegen § 4 Absatz 1 Nummer 5 den besonderen Erholungswert der Landschaft oder 

den Naturgenuss beeinträchtigt; 

6. entgegen § 4 Absatz 2 Nummer 1 bauliche Anlagen im Sinne der Sächsischen Bauord-

nung in der jeweils geltenden Fassung errichtet, ändert oder deren Nutzung ändert; 

7. entgegen § 4 Absatz 2 Nummer 2 Lebensstätten wildwachsender Pflanzen und wildle-

bender Tiere sowie landschaftsprägende Bestandteile wie Einzelbäume, Gehölzgrup-

pen, Feld- und Ufergehölze, Hecken und Feldraine, Baumreihen und Alleen zerstört, 

beschädigt oder erheblich beeinträchtigt; 

8. entgegen § 4 Absatz 2 Nummer 3 die freie Landschaft außerhalb der ausgewiesenen 

Verkehrs- und Betriebswege mit Krafträdern aller Art oder mit sonstigen motorbetriebe-

nen Fahrzeugen zu Zwecken von Freizeit und Erholung befährt oder Heißluftballons 

startet; 

9. entgegen § 4 Absatz 2 Nummer 4 amtlich aufgestellte Kennzeichen zur Sichtbarma-

chung der Schutzgebietsgrenze beschädigt, entfernt oder zerstört. 

(2) Ordnungswidrig gemäß § 69 Absatz 7 Bundesnaturschutzgesetz in Verbindung mit § 49 

Absatz 1 Nummer 1 Sächsisches Naturschutzgesetz handelt auch, wer in dem Land-

schaftsschutzgebiet vorsätzlich oder fahrlässig, ohne Erlaubnis im Sinne des § 5 oder 

ohne eine diese ersetzende anderweitige Entscheidung 
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1. entgegen § 5 Absatz 2 Nummer 1 permanente Einfriedungen und Absperrungen, soweit 

sie nicht § 6 Nummer 6 entsprechen, errichtet;  

2. entgegen § 5 Absatz 2 Nummer 2 bestehende ober- oder unterirdischer Leitungen ein-

schließlich ihrer Trassenführung außerhalb von Straßen und Wegen verändert oder er-

neuert; 

3. entgegen § 5 Absatz 2 Nummer 3 Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrsanla-

gen anlegt oder verändert; 

4. entgegen § 5 Absatz 2 Nummer 4 Steine, Kies, Sand, Lehm oder andere Bodenbe-

standteile abbaut, entnimmt oder einbringt oder die Veränderung der Bodengestalt auf 

andere Weise vornimmt; 

5. entgegen § 5 Absatz 2 Nummer 5 Abfälle oder sonstige Materialien und Gegenstände, 

Stoffe, Mittel oder Chemikalien lagert oder einbringt; 

6. entgegen § 5 Absatz 2 Nummer 6 Stätten für Sport und Spiel, einschließlich Motor- oder 

Reitsportanlagen anlegt oder verändert; 

7. entgegen § 5 Absatz 2 Nummer 7 motorisierte Flugkörper wie Flugzeugmodelle oder 

Drohnen zu Zwecken von Freizeit und Erholung betreibt oder Wassermodellsport aus-

übt; 

8. entgegen § 5 Absatz 2 Nummer 8 Wohnwagen, Verkaufsstände oder andere mobile Un-

terkünfte außerhalb behördlich zugelassener Flächen aufstellt, zeltet oder lagert sowie 

außerhalb von Wohn-, Freizeit- oder Gewerbegrundstücken Lagerfeuer durchführt oder 

grillt; 

9. entgegen § 5 Absatz 2 Nummer 9 Plakate, Automaten, Bild- und Schrifttafeln aufstellt 

oder anbringt mit Ausnahme behördlich angeordneter oder zugelassener Beschilderun-

gen; 

10. entgegen § 5 Absatz 2 Nummer 10 Wegweiser und -markierungen anbringt, die geeig-

net sind, die Erholungsnutzung räumlich zu lenken, Rast- und Aussichtspunkte anlegt, 

Bänke oder Kunst in der Landschaft aufstellt; 

11. entgegen § 5 Absatz 2 Nummer 11 Freizeit- oder Sportveranstaltungen, die mit erhebli-

chen Lärm verbunden sind, auf andere Weise den Naturgenuss stören oder den Natur-

haushalt oder das Landschaftsbild beeinträchtigen, durchführt; 

12. entgegen § 5 Absatz 2 Nummer 12 Gewässer (Grund- und Oberflächenwasser) benutzt, 

welches einer wasserrechtlichen Erlaubnis bedarf; 

13. entgegen § 5 Absatz 2 Nummer 13 Entwässerungs- oder andere Maßnahmen vor-

nimmt, die den Wasserhaushalt des Gebiets verändern oder beeinträchtigen können 

insbesondere Meliorationsanlagen neu anlegt; 

14. entgegen § 5 Absatz 2 Nummer 14 Dauergrünland umbricht oder Landwirtschaftsflä-

chen durch die Ausbringung gentechnisch veränderter Organismen intensiviert; 

15. entgegen § 5 Absatz 2 Nummer 15 die Erstaufforstung, Umwandlung von Wald, Anlage 

von Weihnachtsbaumkulturen, die Anlage von Kleingärten oder Tiergehegen oder die 

wesentliche Änderung der Bodennutzung auf andere Weise vornimmt.  

(3) Ordnungswidrig gemäß § 69 Absatz 7 Bundesnaturschutzgesetz in Verbindung mit § 49 

Absatz 1 Nr. 1 Sächsisches Naturschutzgesetz handelt des Weiteren, wer vorsätzlich o-

der fahrlässig einer Nebenbestimmung zuwiderhandelt, mit der eine nach § 5 erteilte Er-

laubnis oder eine nach § 8 erteilte Befreiung versehen worden ist. 
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(4) Ordnungswidrig gemäß § 69 Absatz 7 Bundesnaturschutzgesetz in Verbindung mit § 49 

Absatz 1 Nummer 4 Sächsisches Naturschutzgesetz handelt, wer vorsätzlich oder fahr-

lässig einer zum Vollzug dieser Verordnung erlassenen vollziehbaren Entscheidung nach 

§ 13 Absatz 6 Satz 1 und Satz 2 Sächsisches Naturschutzgesetz zuwiderhandelt, soweit 

diese Handlung nicht bereits nach einer anderen Vorschrift des Sächsisches Natur-

schutzgesetz als Ordnungswidrigkeit geahndet werden kann. 

 

(5) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 bis 3 kann gemäß § 49 Absatz 2 Nummer 1 Säch-

sisches Naturschutzgesetz mit einer Geldbuße bis zu 50 000 EUR geahndet werden. 

Das Höchstmaß verringert sich bei Fahrlässigkeit auf die Hälfte. 

§ 10 

Inkrafttreten und Außerkrafttreten 

(1) Die Verordnung wird gemäß § 20 Absatz 8 des Sächsischen Naturschutzgesetz im Sächsi-

schen Gesetz- und Verordnungsblatt verkündet.  

Die Verordnung wird mit Karten bei der Stadtverwaltung Chemnitz, Umweltamt, untere Na-

turschutzbehörde, in 09111 Chemnitz, Friedensplatz 1, Raum A159, für die Dauer von zwei 

Wochen nach Verkündigung dieser Verordnung im Sächsischen Gesetz- und Verordnungs-

blatt zur kostenlosen Einsicht durch jedermann während der Sprechzeiten öffentlich ausge-

legt. 

(2) Diese Verordnung tritt am Tage nach Ablauf der Auslegungsfrist gemäß Absatz 1 in Kraft. 

(3) Nach Eintreten der Rechtskraft dieser Verordnung treten außer Kraft: 

1. der Teil des Beschlusses vom Rat des Bezirkes Karl-Marx-Stadt mit Beschlussnummer 

165/68 vom 12. Juli 1968 zur „Sicherung der restlichen Landschaftsschutzgebiete des 

Bezirkes Karl-Marx-Stadt", der sich auf das im Anhang bezeichnete Landschaftsschutz-

gebiet „Mulden- und Chemnitztal" im Gebiet der kreisfreien Stadt Chemnitz bezieht; 

2. der Teil der Verwaltungsanordnung Nummer 03/90 vom 27. August 1990 des Regie-

rungsbevollmächtigen für die Bezirksverwaltungsbehörde Chemnitz, der sich auf das im 

Anhang bezeichnete Landschaftsschutzgebiet „Mulden- und Chemnitztal" im Gebiet der 

kreisfreien Stadt Chemnitz bezieht; 

3. im Übrigen jede weitere Verordnung, die auf der Grundlage des Beschlusses aus Num-

mer 1 und der Verwaltungsanordnung aus Nummer 2 unter Bezug auf das Landschafts-

schutzgebiet „Mulden- und Chemnitztal" erlassen wurde und sich auf das Gebiet der 

kreisfreien Stadt Chemnitz bezieht. 

(4) Die Verordnung mit Karten wird nach Ablauf der Auslegungsfrist bei der Stadtverwaltung 

Chemnitz, Umweltamt, in den Diensträumen der unteren Naturschutzbehörde zur kostenlo-

sen Einsicht durch jedermann während der Sprechzeiten niedergelegt. 

 

Chemnitz, den  …………… 2024 

 

 

 

Sven Schulze 

Oberbürgermeister 

Kreisfreie Stadt Chemnitz 

 


